SCHLICHTUNGSSTELLE IM ERZBISTUM FREIBURG
79098 FREIBURG, HERRENSTR. 35, TEL. (0761) 2188-420
 09 / 2002
Beschluss
In der Schlichtungssache
Mitarbeiterseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission des , vertreten durch den Vorsitzenden Herrn
-Antragsteller-Rechtsbeistände: gegen
vertreten durch den Herrn -Antragsgegner-
hat die Schlichtungsstelle im Erzbistum Freiburg aufgrund nicht öffentlicher Anhörung vom 01. Dezember 2003 durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Röhsler und die Beisitzer Kaupp, Striebich, Hartmann und Schlindwein für Recht erkannt:
1)   Es wird festgestellt, dass der Antragsgegner durch den Vollzug der Umstel​lung des Zusatzversorgungssystems von der Gesamtversorgung auf das Punktesystem mangels eines zustimmenden Beschlusses der Arbeitsrechtli​chen Kommission die Rechte der Antragsteller verletzt hat.
2)   Die Kosten des Schlichtungsverfahrens trägt der Dienstgeber.
Gründe
Die Parteien streiten darüber, ob die Umstellung der zusätzlichen Altersversorgung vom umlagefinanzierten Gesamtversorgungssystem auf das kapitalgedeckte Punktesystem eines zustimmenden Beschlusses der Arbeitsrechtlichen Kommission (AK) bedarf.
Der Verwaltungsrat der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diöze​sen Deutschlands (KZVK) in Köln hat am 16.4.2002 - in Anlehnung an die Tarifverträge über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst - die Satzung geändert und die Altersversorgung rückwirkend zum 1.1.2002 auf ein kapitalori​entiertes Punktesystem umgestellt. Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands hat die Satzungsänderung am 24.6.2002 beschlossen, und diese nach Genehmigung durch die Staatskanzlei des Landes NRW als staatliche Aufsichtsbehörde am 30.9.2002 im Kirchlichen Amtsblatt des Erzbistums Köln am 1.11.2002 veröffentlicht.
Entgegen der am 15.4.2002 beschlossenen Empfehlung der hat die Arbeitsrechtliche Kommission des anlässlich ihrer 153. Tagung in Mainz am 20.6.2002 die Umstellung der zusätzlichen Altersversorgung auf das Punktesystem mehrheitlich mit den Stimmen der Mitarbeiterseite abgelehnt. Gleichwohl hat der Antragsgegner (AG) die Umstellung vor​genommen und unter dem 29.9.2002 an die Diözesanen Caritasverbände und caritati-ven Fachverbände ein „Musterschreiben für die Umstellung der zusätzlichen Altersver​sorgung nach Anlage 8 Versorgungsordnung A zu den AVR" verschickt, in dem der AG zwar auf das Fehlen eines zustimmenden Beschlusses durch die Arbeitsrechtliche Kommission hingewiesen, aber auch zum Ausdruck gebracht hat, dass es eines solchen Beschlusses für die Umstellung auf das Punktesystem nicht bedarf.
Die Antragsteller (Ast), die erst Ende November 2002 hiervon Kenntnis erhalten haben, sehen sich dadurch in ihrem Recht gemäß § 1 Abs. 3 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission (AKO) verletzt und haben nach entsprechender Beschlussfassung in ihrer Fraktionssitzung am 12.12.2002 mit Schreiben vom 12.12.2002 das vorliegende Schlich​tungsverfahren angestrengt.
Die Ast sind der Auffassung, dass die Regelung der zusätzlichen Altersversorgung als Bestandteil der Vergütung eines zustimmenden Beschlusses der AK bedarf, da es nach § 1 Abs. 3 AKO zu den Aufgaben der AK gehöre, über Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss oder die Beendigung von Dienstverhältnissen betreffen, zu beschließen. Die Arbeitsrechtliche Kommission habe nicht nur über das „ob" sondern auch über das „wie" zu entscheiden. Selbst wenn die Vorschrift des § 1 Versorgungsordnung A der An​lage 8 AVR (VersO A) eine sog. Jeweiligkeitsklausel enthalte, so wäre - wie sich schon aus der Überschrift „Gesamtversorgung" ergebe - ein solcher Systemwechsel durch die Jeweiligkeitsklausel nicht gedeckt.
Die Ast haben beantragt
festzustellen, dass der Antragsgegner durch den Vollzug der Umstellung des Zu​satzversorgungssystems von der Gesamtversorgung auf das Punktesystem man​gels eines zustimmenden Beschlusses der Arbeitsrechtlichen Kommission die Rechte der Antragsteller verletzt hat.
hilfsweise festzustellen, dass für den Wechsel der Zusatzversorgung von der Ge​samtversorgung auf das Punktesystem ein zustimmender Beschluss der Arbeits​rechtlichen Kommission erforderlich ist.
Der Antragsgegner (AG) hat beantragt den Antrag zurückzuweisen und vorgetragen, dass es einer Mitwirkung der AK nicht bedürfe, da diese durch einen Beschluss im Jah​re 1984 die Ausgestaltung der Versorgungsansprüche ausdrücklich der jeweiligen Kas​sensatzung überlassen habe. Nach § 2 Abs.1 des Errichtungsbeschlusses des Verbandes der Diözesen Deutschlands (Amtsbl. Erzbistum Köln vom 6.10.1976, Seite 665) soll durch die Kirchliche Zusatzversorgungskasse sichergestellt werden, dass die Arbeitneh​mer im kirchlichen und im kirchlich-caritativen Bereich eine entsprechende zusätzliche Altersversorgung wie die Angestellten im öffentlichen Dienst erhalten. Mit der Satzungs​änderung ist die Kirchliche Zusatzversorgungskasse diesem Auftrag nachgekommen und hat die Altersversorgung, wie im öffentlichen Dienst, auf das Punktesystem umgestellt. Die Vorschrift des § 1 Abs.2 VersO A enthält zwar keine ausdrückliche Jeweiligkeitsklausel, jedoch ist auf Grund der näheren Umstände und der bisherigen Handhabung von einer solchen auszugehen. Entsprechend dieser Regelungssystematik habe somit das neue Punktesystem Wirksamkeit erlangt, ohne dass es einer Änderung der AVR oder eines besonderen Beschlusses der AK bedurft habe.
Wegen der Einzelheiten des Vorbringens wird auf die von den Beteiligten gewechselten und inhaltlich vorgetragenen Schriftsätze nebst Anlagen, insbesondere auf die für den Verband der Diözesen Deutschlands erstatteten Rechtsgutachten von Prof. Dr. Dütz vom 27.8.2001 und 2.4.2002 Bezug genommen.
Die angerufene Schlichtungsstelle ist sachlich und örtlich zuständig (§14 Abs.1 AKO); die Antragsteller (Mitarbeiter-Mitglieder der AK) sind auch antragsberechtigt (§14 Abs.2 Buchst, a AKO).
Die Anrufung der Schlichtungsstelle ist im Sinne des § 6 Abs.1 Satz 2 SchliVerfO auch unverzüglich erfolgt (vgl. § 121 Abs.1 BGB). Nach dem unwidersprochenen Vorbringen der Ast haben sie erst Ende November 2002 von dem Musterschreiben vom 29.9.2002 und von der Umsetzung auf das Punktesystem Kenntnis erhalten. Nur wenig später ha​ben sie in ihrer Fraktionssitzung den Beschluss über die Anrufung der Schlichtungsstelle gefasst und diesen auch umgehend umgesetzt. Selbst bei Beachtung der rigiden Spruchpraxis einiger Schlichtungsstellen (vgl. z.B. Schlichtungsstelle Köln vom 16.8.2001 -3/2001 -ZMV 2001/293; Trier vom 19.9.2000 - 16-18/2000-ZMV 2001/35; Münster vom 12.11.2001 - 7/01 - ; Münster vom 10.11.1999 - AktZ geschwärzt -; Aa​chen vom 19.10.1999 - 9/99 - ) ist somit nach alledem die Anrufung unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern erfolgt, zumal den in den einzelnen Diözesen wohnhaften An​tragstellern auch eine angemessene Überlegungszeit zuzubilligen war.
Nach § 1 Abs.3 AKO ist es die Aufgabe der AK, über Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss oder die Beendigung von Dienstverhältnissen betreffen, zu beschließen. Nach übereinstimmender Auffassung der Beteiligten fallen als Bestandteil der Vergütung dar​unter auch Regelungen der zusätzlichen Altersversorgung. Die AK hat demgemäß auch in Fragen der zusätzlichen Altersversorgung ein unverzichtbares und von ihrer Zustim​mung abhängiges Mitwirkungsrecht, und zwar nicht nur für die erstmaligen, sondern grundsätzlich auch für alle nachfolgenden ändernden oder ergänzenden Regelungen. Das wird vom AG auch nicht in Zweifel gezogen. Vorliegend vertritt der AG allerdings die Auffassung, dass es zur Umstellung auf das Punktesystem auf Grund der vorweg erteil​ten Zustimmung der AK gemäß § 1 Abs.2 VersO A eines erneuten zustimmenden Be​schlusses der AK nicht mehr bedurft habe. Nach Auffassung der AG seien daher trotz des ablehnenden Beschlusses vom 20.6.2002 die Rechte der AK durch die Umstellung auf das Punktesystem nicht verletzt worden. Diese Auffassung des AG ist zwar nachvoll​ziehbar, hält einer rechtlichen Überprüfung aber nicht stand. Insoweit liegt daher zwar keine subjektiv vorwerfbare, aber eine objektive Verletzung der Rechte der AK vor.
Nach § 1 Abs.2 VersO A Anlage 8 AVR richtet sich der Versorgungsanspruch des Mitar​beiters ausschließlich nach der Satzung der KZVK und ihrer Ausführungsbestimmungen. Damit hat die AK vorweg ihre Zustimmung zu Änderungen der zusätzlichen Altersversor​gung entsprechend der jeweilige Kassensatzung erteilt, mit der Folge, dass es eines wei​teren zustimmenden Beschlusses der AK grundsätzlich nicht bedarf. Das haben die Ast in der mündlichen Anhörung auch ausdrücklich eingeräumt. Solche Verweisungsklauseln auf die jeweilige Regelung eines anderen Vertragswerkes, sind im Arbeitsvertrags- und Tarifvertragsrecht keine Seltenheit und rechtlich als zulässig anerkannt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Verweisungsregelung, die sich auch stillschweigend aus den nä​heren Umständen ergeben kann, klar und eindeutig ist. Die Neuregelung löst dann, selbst wenn sie eine Verschlechterung bedeutet, die bisherige Regelung ab, allerdings nur dann, wenn sich die Neuregelung innerhalb der Grenzen des § 1 Abs.2 VersO A be​wegt und die Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit gewahrt sind.
Die Umstellung der zusätzlichen Altersversorgung vom umlagefinanzierten Gesamtver​sorgungssystem auf das kapitalgedeckte Punktesystem ist ein gravierender Einschnitt, mit dem die AK zum Zeitpunkt des Beschlusses im Jahre 1984 (Vereinbarung des § 1 Abs.2 VersO A) weder rechnen konnte noch brauchte. Zum damaligen Zeitpunkt stand eine Änderung des Versorgungssystems, die die Grundlage der Gesamtversorgung als solche aufgibt, überhaupt nicht zur Diskussion. Die AK konnte und durfte somit davon ausgehen, dass sich ihre Zustimmung zu künftigen Änderungen oder Ergänzungen billi​gerweise nur auf solche beziehen und beschränken, die sich im Rahmen und in den Grenzen des seinerzeit maßgeblichen Gesamtversorgungssystems bewegen. Nur auf Regelungen, die sich innerhalb dieses Rahmens bewegen, hat die AK vorab ihre Zu​stimmung erteilt. Dass die AK auch einer Regelung, die einen Systemwechsel beinhaltet mit § 1 Abs.2 VersO A tolerieren und vorweg zustimmen wollte, insoweit also gewisser​maßen einen Freibrief erteilen wollte, kann schlechterdings nicht unterstellt werden, zu​mal die Konsequenzen einer solchen radikalen Umgestaltung der zusätzlichen Altersver​sorgung seinerzeit auch nicht annähernd verifiziert werden konnten (vgl. dazu Mangen, Anmerkung unter 2c zu BAG AP Nr. 8 zu § 1 TVG Form). Indiz dafür ist nicht nur die Überschrift „Gesamtversorgung" (obwohl dieser kein Normcharakter zukommt), sondern auch die Tatsache, dass die AK auf ihrer 153. Tagung in Mainz am 20.6.2002 über die
Umstellung beraten und ablehnend beschlossen hat, was überflüssig gewesen wäre, wenn die AK auch in diesem Falle vom Vorliegen einer im voraus erteilten Zustimmung ausgegangen wäre. Die Beteiligten, Ast und AG, waren zum Zeitpunkt der Beratungen in der AK auch offensichtlich übereinstimmend davon ausgegangen, dass die Umstellung des Versorgungssystems zustimmungspflichtig ist. Die Umstellung der zusätzlichen Al​tersversorgung auf das Punktesystem ist somit durch eine vorweggenommene Zustim​mung nicht gedeckt, so dass hierfür ein zustimmender Beschluss der AK erforderlich gewesen wäre bzw. erforderlich ist.
Im übrigen hat die AK, wie die Ast bereits in der Antragsschrift vorgetragen haben, die Neuregelung deswegen abgelehnt, weil diese vor allem die rentennahen Jahrgänge be​nachteiligt und deren erdiente Besitzstände nicht ausreichend gesichert sind. Insoweit ist - worüber hier aber nicht zu entscheiden ist - in der Tat die Frage zu stellen, ob die neue Regelung die Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit wahrt und gfl. Nachbesserungen angezeigt sind (vgl. dazu z.B. Bergmann, Weitere Ent​wicklungen in der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes nach der Systemumstel​lung - Die Änderungstarifverträge Nr. 1 und Nr. 2 zum Tarifvertrag Altersversorgung -Hintergründe und Umsetzung - ZTR 2003 S.478 ff.).
Nach alledem ist festzuhalten, dass aus den dargelegten Gründen die Rechte der AK verletzt worden sind, und dem Hauptantrag stattzugeben war, wodurch auch der Hilfsantrag seine Erledigung gefunden hat.
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 16 AKO in Verbindung mit § 30 SchliVerfO.
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